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werks vollendet und für 2098 die Vermeſſung Ende 1907 vergeben . Das Jahr 1907 ſelbſtverzeichnet die Abgabe des Vermeſſungswerks an 7 Gemeinden , die Aufſtellung von Hebliſten für8 Gemeinden , die Vornahme von Schlußverhandlungen in 10 Gemeinden , die Prüfung des Ver⸗
meſſungswerks in 5 und die Vergebung der Vermeſſung in 1 Gemeinde .

9 . Feldbereinigungen im Jahr 1907 ,

Die unter der Leitung der Großh . Oberdirektion des Waſſer - und Straßenbaus im Jahr1907 ausgeführten und beſtätigten Feldbereinigungen ( 14 Unternehmungen ) erſtreckten ſich auf17 Gemarkungen des Großherzogtums . Die bereinigte Geſamtfläche betrug rund 2481 a . Der
größte Teil dieſer Unternehmungen ( 8 mit 1968 ha) kam im Kreis Mosbach zur Durchführungund zwar im Bezirk Tauberbiſchofsheim 4 mit 1231 ha , Mosbach 1 mit 279 ha , Boxberg 2 mit372 ha , Wertheim 1 mit 86 ha : Die übrigen Unternehmungen entfallen auf den Bezirk Pforz⸗heim ( 1 mit 198 ha) , auf den Bezirk Schönau ( 1 mit 151 ha) , den Bezirk Lahr (1 mit 83 ha )und auf den Bezirk Bühl ( 3 mit 86 ha) .

Außer dieſen abgeſchloſſenen Feldbereinigungen waren im Berichtsjahr 35 Unternehmungenauf 36 Gemarkungen mit einer Geſamtfläche von 5646 ha durch Abſtimmung geſichert und in
Ausführung begriffen ; 17 dieſer geplanten Unternehmungen mit rund 3738 ha entfallen auf denKreis Mosbach .

Im Stadium der Vorbereitung befanden ſich 12 Feldbereinigungen am Anfang dieſes
aayu auf 12 Gemarkungen mit 1283 ha , wovon wieder 4 mit 1118 ha auf den Kreis Mosbachommen .

10 . Die privaten Feuerverſicherungsunternehmungen im Großherzogtum Baden
auf Schluß des Jahres 1907 .

Nach dem Stand auf 31 . Dezember 1907 waren im ganzen 46 private Feuerverſicherungs⸗unternehmungen zum Geſchäftsbetrieb im Großherzogtum zugelaſſen . Die Zahl der Unter⸗
nehmungen iſt ſich gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben, im Vergleich zum Jahre 1905 ſind3 neue hinzugekommen.

Ihrer Rechtsform nach werden 34 von den in Baden arbeitenden privaten Feuerverſiche⸗
rungsunternehmungen als Aktiengeſellſchaften und 12 als Verſicherungsvereine auf Gegenſeitigkeitihrer Mitglieder betrieben :

Von dieſen 46 Verſicherungsgeſellſchaften haben nur 4 ihren Sitz im Großherzogtum ſelbſt,35 davon ſind ſonſtige deutſche und7 ausländiſche (4engliſche , 1 franzöſiſche , 2 ſchweizeriſche)Geſellſchaften .
Bei 14 Geſellſchaften — in der Mehrzahl der Fälle Brandverſicherungskaſſen von Berufs⸗organiſationen , wie Beamten , Geiſtlichen , Lehrern , Eiſenbahnbedienſteten , Werkmeiſtern u. dergl . —

ſind nur Fahrniſſe verſichert .
Die bei den in Baden zugelaſſenen privaten Feuerverſicherungsgeſellſchaften gegen Feuer —ſchaden verſicherte Geſamtſumme der badiſchen Verſicherten belief ſich am Schluß des Berichtsjahrsauf insgeſamt . 668 354628/ , wovon 3440 298 . 562 oder 93,91 / , Fahrnisverſicherungenund nur 223 047066 / oder 6,90 „/, Verſicherungen gegen Gebäudeſchaden betrafen , und zwarbezogen ſich die Gebäudeverſicherungen in der Hauptſache auf Verſicherungen von Gebäudefünfteln,welche vor dem 1. März 1902 noch bei privaten Verſicherungsgeſellſchaften abgeſchloſſen wurden .Belanntlich beſteht für das Großherzogtum Baden eine unter unmittelbarer ſtaatlicher Leitung und

erwaltung ſtehende, auf der geſetzlichen Verpflichtung der Gebäudeeigentümer zur gegenſeitigenzerſicherung beruhende Gebäudeverſicherungsanſtalt . Das Geſetz vom 3. Auguſt 1902 , betreffenddie Abänderung des Gebäudeverſicherungsgeſetzes vom 29 . März 1852 , hat die früher geſetzlichzuläſſige Verſicherung des letzten Gebäudefünftels bei Privatverſicherungen ausgeſchloſſen und indie ſtaatliche Verſicherung miteinbezogen , ſo daß jetzt tatſächlich die Immobiliarverſicherung inaden dem Geſetze nach vollſtändig verſtaatlicht iſt . Auf die Fünftelverſicherungen der vor dem1. März 1902 bei privaten Verſicherungsunternehmungen verſicherten Gebände findet die Geſetzesnovelle erſt nach Ablauf oder Auflöſung der beſtehenden Verſicherungsverträge, ſpäteſtens jedochmit dem 1. Januar 1912 Anwendung .
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